
ten Entgelt könnte sie jedoch die Unterhaltsbedürfnisse 
der Verklagten nicht befriedigen.

Der Senat hatte weiter zu prüfen, ob es der Klägerin 
möglich gewesen wäre, ihre Kinder in einer Kinder
krippe unterzubringen, um einer Arbeit in einem Be
trieb nachzugehen. Ausweislich der Auskünfte des zu
ständiges Rates des Stadtbezirks hat die Klägerin bis
her noch keinen Antrag auf Unterbringung ihrer Kin
der in einer Kinderkrippe gestellt; ihr können jedoch 
auch für das Jahr 1971 keine Plätze zur Verfügung ge
stellt werden.

Fest steht, daß die Klägerin seit der Geburt der Kinder 
aus der zweiten Ehe den Wunsch hat — der auch von 
ihrem Mann geteilt wird — sich völlig der Betreuung 
und Pflege dieser Kinder zu widmen. In der Verhand
lung vor dem Senat wurde von ihr bestätigt, daß sie 
aus diesem Grund keinen Antrag auf Unterbringung der 
Kinder in einer Kinderkrippe gestellt hat und auch nicht 
stellen will. Diese besondere Fürsorge, die die Unter
haltsverpflichtete den Kindern aus zweiter Ehe zuteil 
werden läßt, darf sich jedoch nicht zum Nachteil der 
unterhaltsberechtigten Kinder aus erster Ehe auswir
ken. Es muß vielmehr von der Klägerin verlangt wer
den, ihre Lebensverhältnisse so zu gestalten, daß sie 
auch ihren Unterhaltsverpflichtungen diesen Kindern 
gegenüber nachkommen kann (vgl. hierzu Stadtgericht 
von Groß-Berlin, Urteil vom 8. Juli 1965 — 3 BF 94/65 — 
NJ 1966 S. 479).

In vorliegendem Fall bedeutet das für die Unterhalts
verpflichtete, daß sie einen Antrag auf Unterbringung 
der Kinder in einer Kinderkrippe hätte stellen müssen, 
um die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme zu erhalten. 
Da sie es aus den genannten Gründen nicht getan hat, 
konnte das nicht zu einer Befreiung von ihrer Unter
haltsverpflichtung gegenüber den Verklagten führen. 
Der Senat vertritt jedoch unter Beachtung der Tatsache, 
daß der Klägerin für das Jahr 1971 keine Krippen
plätze zur Verfügung gestellt werden können, die Auf
fassung, daß dieser vom Willen der Unterhaltsverpflich
teten unabhängige Umstand nicht zu ihren Lasten ge
hen kann. Hätte sie einen Antrag auf Unterbringung 
der Kinder in einer Krippe gestellt, um ein Arbeits
rechtsverhältnis aufnehmen zu können, dann hätte die
sem Antrag frühestens ab 1. Januar 1972 entsprochen 
werden können. Dieser Zeitpunkt war deshalb der Ver
pflichtung der Klägerin zugrunde zu legen.

Bei der Bemessung der Unterhaltshöhe muß von dem 
Einkommen ausgegangen werden, das die Klägerin 
ihren Fähigkeiten entsprechend erzielen kann (vgl. 
Stadtgericht von Groß-Berlin, a. a. O.). Im Urteil des Be
zirksgerichts, in dem die Unterhaltsverpflichtung der 
Klägerin festgelegt wurde, ging der Senat von einem 
durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen von 
384 M aus. Den in diesem Zusammenhang gemachten tat
sächlichen und rechtlichen Ausführungen stimmt der Se
nat zu. Für die jetzige Verpflichtung war jedoch zu be
rücksichtigen, daß eine wesentliche Änderung der Ver
hältnisse der Klägerin insoweit eingetreten ist, als sie 
nicht nur den Verklagten gegenüber, sondern auch zwei “ 
weiteren Kindern aus der zweiten Ehe unterhaltsver
pflichtet ist. Nach den in der Richtlinie Nr. 18 des Ple
nums des Obersten Gerichts über die Bemessung des 
Unterhalts für minderjährige Kinder vom 14. April 1965 
(GBl. II S. 331; NJ 1965 S. 305) entwickelten Grund- und 
Richtsätzen sowie nach den im konkreten Fall im Le
bensbereich der Klägerin bestehenden wirtschaftlichen 
Verhältnissen erscheint es gerechtfertigt, wenn die Klä
gerin für die Verklagten ab 1. Januar 1972 je 35 M und 
ab Vollendung des 12. Lebensjahres monatlich 40 M Un
terhalt zahlt.
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